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ausschliesslich Aufgabe der Gemeinden. «Die griosseren Ge-
meinden der deutschen Schweiz betreiben eine weitsichtige
Bodenpolitik und sind Eigentiimer grosser Teile des Gemein-
degebietes. Sie sind daher meistens in der Lage, fiir genos-
senschaftliche Wohnkolonien das geeignete Gelinde zur Ver-
fiigung zu stellen, sei es durch Verkauf, sei es durch Einrédu-
mung von Baurechten (Erbbaurecht). Der Kanton Basel-Stadt
stellte den gemeinniitzigen Baugenossenschaften rund 60 000
m? Staatsland im Werte von rund 2 Millionen Franken durch
Bestellung von Baurechten zur Verfiigung, die Stadt Bern
rund 130000 m® Die Ordnung des Baurechtes im schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch ist jedoch so diirftig, dass eine aus-
gedehnte Anwendung desselben grossen Hindernissen begeg-
net./ Die Stadt Bern sieht daher seit 1926 von der Bestellung
von Baurechten ab. Ziirich hat aus den gleichen Griinden
von jeher auf die Hingabe von Land im Baurecht verzichtet».

Massnahmen, die der Steigerung der Bodenpreise ent-
gegenwirken, kennt die Schweiz nicht, es sei denn, man wolle
die Zonenbauordnungen und die Besteuerung der Grund-
stiicksgewinne als solche Massnahmen ansehen.

Steuernachldsse: In Ziirich sind die kommunalen Woh-
nungen steuerfrei. Die «auf Selbsthilfe beruhenden - Genos-
senschaften», also auch die gemeinniitzigen Baugenossen-
schaften, werden wie natiirliche Personen, aber ohne Abzug
des steuerfreien Betrages, besteuert. Die Sonderstellung, die
ihnen dadurch gegeniiber andern Genossenschaften und Ak-
tiengesellschaften zukommt, fillt aber fiir den Steuerbetrag
kaum ins Gewicht. So hat die <auf Selbsthilfe beruhende
Genossenschaft> bei einem steuerpflichtigen Ertrag von 5000
Franken und einem Kapital von 100000 Franken an Staats-
steuer 260 Franken, eine andere Genossenschaft 275 Franken
zu bezahlen. Wohl sieht § 3 des ziircherischen Steuergesetzes
vor, dass juristische Personen die nach ihren Statuten ge-
meinniitzige Zwecke verfolgen, durch den Regierungssrat von
der Steuerpflicht ganz oder teilweise befreit werden konnen;
doch findet nach der bestehenden Praxis diese Bestimmung
keine Anwendung auf die gemeinniitzigen Baugenossen-
schaften.

Der Begriif der Gemeinnltzigkeit

Nach dem im Jahre 1927 revidierten Bundesgesetz iiber
die Stempelabgabe, das den gemeinniitzigen Baugenossen-
schaften die Stempelsteuerfreiheit fiir Stammkapitalanleihen
brachte ist Voraussetzung der Steuerfreiheit:

a) die Absicht der Beschaffung billiger und gesunder
Wohnungen;

b) Ausschluss jedes Erwerbszweckes;

c) Beschrinkung der Verzinsung des Anteilscheinkapitals
auf hochstens 5 Prozent;

a) Ausschluss der Gewidhrung von Tantiémen an die Mit-
. glieder der Genossenschaftsorgane;

e) Bestimmung in den Statuten, dass bei Auflosung der
Genossenschaft das nach Riickzahlung des Anteil-
scheinkapitals verbleibende Genossenschaftsvermogen
auch wieder der Beschaffung billiger und gesunder
Wohnungen zugewendet werden miisse.

Unter den gleichen Voraussetzungen sind von der Stem-
pelabgabe auch jene gemeinniitzigen Baugesellschaften be-
freit, die die Rechtsform einer Aktiengesellschaft angenommen
haben. '

Klar und scharf umschrieben ist der Begriff der Gemein-
nuizigkeit in den stadtziircherischen Grundsidtzen betreffend
die Unterstiitzung des gemeinniitzigen Wohnungsbaues vom
9. Juli 1924. Danach werden als gemeinniitzige Baugenossen-
schaften nur solche anerkannt., die in den Statuten festgelegt
haben:

a) dass eine Dividende nur unter der Voraussetzung an-
gemessener Abschreibungen und Reservestellungen verteilt
werden darf;

Nach dem eidgendssischen Stempelsteuergesetz vom Jahre
1917 hatten die gemeinniitzigen Baugenossenschaften eine
Emissionsabgabe von 1% % des Anteilscheinkapitals zu ent-
richten. Den Bemiihungen des Schweizerischen Verbandes
fiir Wohnungswesen und Wohnungsreform gelang es, bei der
Revision des Gesetzes im Jahre 1927 die gemeinniitzigen Bau-
genossenschaften von dieser Abgabe zu befreien. Fiir eine
Baugenossenschaften mit einem Anteilscheinkapital von 100000
Franken ergibt sich daraus eine einmalige Einsparung von
1500 Franken.

Die Verbilligung der Wohnungen durch Zuschiisse zur
Miete wird einzig im Kanton Basel-Stadt praktiziert. Das im
Jahre 1926 erlassene «Gesetz betreffend die Ausrichtung von
Beitrdgen an die Wohnungsauslagen kinderreicher Familien»
sieht folgende Beitragsleistungen vor:

1 Bei einem jihrlichen Gesamteinkommen bis 2500 Fran-
ken 30 Proz. der Jahresmiete, hiochstens 350 Franken;

2. bei einem jidhrlichen Gesamteinkommen von 2501 bis
3500 Franken 20 Proz. der Jahresmiete, hochstens 200 Fran-
ken;

3. bei einem jdhrlichen Gesamteinkommen von 3501 bis
4500 Franken 10 Proz. der Jahresmiete, hochstens 100 Fran-
ken.

Als jahrliches Gesamteinkommen gilt das steuerbare Ein-
kommen nach Abzug eines Betrages von 500 Franken fiir
jedes minderjdhrige Kind. Bezugsberechtigt sind Familien
mit mindestens vier minderjihrigen Kindern, derem Ober-
haupt seit mindestens fiinf Jahren ununterbrochen im Kanton
niedergelassen ist. (In Ziirich gelten schon Familien mit drei
Kindern als kinderreich). Das Gesetz sollte urspriinglich
Ende 1929 ausser Wirksamkeit treten; seine Rechtskraft
wurde dann aber ohne Befristung verldngert; gleichzeitig
wurde die Karenzzeit auf drei Jahre herabgesetzt.

In den Jahren 1926 bis 1929 wurden im ganzen an 1623
Familien rund 340000 Franken Wohnungsbeitrige ausgerich-
tet. Je etwa jede zehnte Familie hat den Zuschuss dazu be-
niitzt, um ihre Wohnungsverhiltnisse durch das Mieten einer
grosseren Wohnung zu verbessern.

b) dass die Dividende nicht hoher sein diirfe, als der
Zinsfuss des stddtischen Darlehens;

c) dass der Vorstand oder die Generalversammlung der
Genossenschaft befugt sein soll, die Riickzahlung der Anteile
an Bedingungen zu kniipfen oder zu befristen;

d) dass die Mietpreise nach den Selbstkosten festzusetzen
sind und Untermiete nur mit Genehmigung des Vorstandes
zu gestatten ist;

e) dass im Liquidationsfalle das nach Deckung des Nenn-
wertes der Gesellschaftsanteile iibrig bleibende Vermégen der
Gemeinde fiir die Zwecke des gemeinniitzigen Wohnungsbaues
zur Verfiigung zu stellen ist.

Weiteren Einfluss zur Wahrung des gemeinniitzigen Cha-
rakters hat sich der Ziircher Stadtrat gesichert durch die Be-
stimmung, dass die mit Hilfe der Gemeinden erstellten H&duser
unverkéuflich sind; eine Abweichung von diesem Grundsatz
ist unter zu vereinbarenden die Erzielung jeglichen Speku-
lationsgewinnes ausschliessenden Bedingungen nur fiir Ein-
familienhduser zulédssig. Fiir den TFall ihrer Auflossung hat
die Genossenschaft auf Verlangen der Gemeinde die mit Ge-
meindehilfe erstellten Héuser der Stadt zu iibertragen, wo-
bei der Genossenschaft der Ankaufspreis des Landes (ohne
Zinsen) und der bei der Uebergabe noch vorhandene Bauwert
der Hiuser vergiitet wird. Auch die Vorschrift dass die Sta-
tuten dem Stadtrat zur Genehmigung vorzulegen sind und
Statutenédnderungen grundsitzlicher Natur erst nach Geneh-
migung durch den Stadtrat in Kraft treten, dient zur Wah-
rung des gemeinniitzigen Charakters der von der Stadt unter-
stiitzten Baugenossenschaften. So verlangt die Stadt neben
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den bereits erwiihnten Bestimmungen dass die Genossenschaft
politisch und konfessionell neutral ist, dass in der General-
versammlung jeder Genossenschafter eine Stimme hat, dass
die von der Stadt fiir das Rechnungswesen erlassenen Vor-
schriften solange gelten, als die Gemeinde an der Genossen-
schaft finanziell beteiligt ist, dass die Stadt im Vorstand und
in der Kontrollstelle vertreten ist usw.

Diese Vorschriften und Bestimmungen gewiihrleisten den
gemeinniitzigen Charakter der Baugenossenschaften. Sie
reichen auch aus, um Bauunternehmer, die sich zu Genossen-
schaften mit beschridnkter Dividende zusammengeschlossen
haben, von den Begiinstigungen fernzuhalten, die gemein-
niitzigen Genossenschaften eingerdumt werden. Ueber diese
Begiinstigungen ist bereits berichtet worden.

Dés englische Baugenossenschaiiswesen

Von Dr. W. Ruf, Basel

England ist das Land, das in der Geschichte des sozialen
Fortschritts einer der ersten Pldtze zu beanspruchen hat.
Hier, wo die demokratischen lIdeen, an deren Vervollkomm-
nung wir heute immer noch arbeiten, zuerst praktische Ge-
stalt angenommen haben, ist auch der Geburtsort einer der
grossten sozialen Bewegungen, die die Welt kennt, des mo-
dernen Genossenschaftswesens. Allbekannt sind die 28 We-
ber, die sich zu einer kleinen unscheinbaren Konsumgenos-
senschaft zusammengeschlossen haben und deren mutige Tat
so umwilzende [Folgen gezeitigt hat. Nicht weniger erfolg-
reich als diese Rochdall-Pioniere waren die kleinen
Anfinge des englischen Baugenossenschaftswesens. In der
gleichen Weise wie die Zentralgrosseinkaufsgenossenschaft
der englischen Konsumvereine das grosste Handelsunterneh-
men der Welt darstellt, haben auch die englischen Baugenos-
senschaften eine Stellung errungen, die sie auf dem Gebiete
des Baumarktes zum entscheidenden Faktor macht.

Es ldsst sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus viel-
leicht dariiber streiten, ob die englische Bauvereinigung den
Namen Genossenschaft beanspruchen darf. Auf jeden Fall
ergeben sich von unserm Standpunkte in der Schweiz wohl
einige Bedenken, die vor allem in der Verkaufsmoglichkeit
der erworbenen H&user und in dem fast violligen Mangel
an Gemeinschaftserzichung liegen. Wenn man jedoch die
Erfolge der Genossenschaften sieht, all die unzéhligen
schmucken Einfamilienhéiuser, die jeder englischen Stadt das
Geprige geben, wenn man die Zufriedenheit ihrer Bewohner
und cie grossen Vorteile des FEigenhausbesitzes in diesem
Lande beobachtet, kann nur eine griindliche Untersuchung
der baugenossenschaftlichen Organisationen und der dahinter
stehenden leitenden Ideen ein Urteil moglich machen.

Eine englische Bauvereinigung unterscheidet sich von den
kontinentalen Baugenossenschaften nicht im Ziel so sehr als
in den Mitteln und Wegen, zu dem gesteckten Ziele zu kom-
men. Wihrend bei uns eine Baugenossenschaft wie in den
ersten englischen Building-Clubs den Bau der Hiuser
selbst an die Hand nimmt und meistens nach der Fertigstel-
lung der Hduser noch weiter genossenschaftlich wirkt, ist
eine englische Baugenossenschaft nur eine «Methode der Fi-
nanzierung des Hauserwerbs mittels Darlehen auf Hypothek,
die in kleinen Betrdgen riickzahlbar ist, oder, wie sie ein
anderer Schriftsteller definiert, ist sie ein Zusammenschluss
von Geldgebern und Geldleihern, um unter einem gewissen
Mass von Staatskontrolle die Ideale von Sparsamkeit und
Hauseigentum zu férdern».

Rein #usserlich betrachtet, ist eine englische Baugenos-
senschaft nichts weiter als eine Bank, von der sie sich je-
doch vor allem dadurch unterscheidet, dass das einbezahlte
Geld nur fiir folgende 3 Zwecke vorgeschossen werden kann:

1. Kauf von schon errichteten Hiusern, entweder zum
Zwecke des Besitzess oder als Geldanlage.

2. Hilfe beim Bau eines Hauses oder Vergrdsserung von
Eigentum.

3. Riickzahlung einer schon bestehenden Hypothek.

Auf Grund dieser vorsichtig abgesteckten Grenzen diirfen
inkorporierte Vereinigungen selbst keine Hduser bauen oder
sich in irgendein spekulatives Unternehmen einlassen. Auch
ist es Thnen verboten, sich in irgendwelche Geschifte mit
Landan- und -verkauf einzulassen, mit Ausnahme des Erwer-

bes des Stiick Landes, das sie fiir die Errichtung eines eige-
nen Geschiiftshauses brauchen.

Der englische Gesetzgeber steckte das Wirkungsfeld der
englischen Bauvereinigungen #usserst vorsichtig ab. Damit
war nicht allein den 1.25 Millionen Mitgliedern (1926) gedient,
die 1926 iiber 170 Millionen englische Pfund = iiber 425 Mil-
lionen Schweizerfranken in hypothekarischen Guthaben aus-

stehen hatten, sondern andererseits wurde auch das Ver-
trauen von Tausenden von neuen Mitgliedern gewonnen.

Heute stehen Anteilscheine und Depositenguthaben bei Bau-
vereinigungen, was die Sicherheit anbetrifft, in der vordersten
Reihe von gesunden Anlagen. Und diese Sicherheit besteht
nicht allein darin, dass die angelegten Gelder gesichert sind
durch I. Hypotheken, sondern auch durch den gleich starken
FFaktor, dass der Geldleiher, dessen Herz an Besitz und Eigen-
tum des Hauses hingt, alles tut, um sein ersehntes Ziel zu
erreichen was nur durch die Einhaltung der eingegangenen
Verpflichtungen moglich ist. Eine Bauvereinigung schafft auf

diese Weise Erleichterungen fiir 3 Klassen von Leuten:

1. Kleine Sparer die geringe wochentliche oder monatliche
Einlagen leisten.

2. Einleger und Anteilscheiniibernehmer, die
Summen investieren.

grossere

3. Geldleiher.

Die Struktur einer englischen Bauvereinigung wie sie eben
dargeleggt wurde zeigt deutlich, dass das Verhiltnis zwischen
Vereinigung und Hauserwerber ein rein geldliches dass die
Vereinigung selbst ein rein materieller Zusammenschluss ist,
durch eine gesunde Gesetzgebung beschiitzt, doch zu Erfolgen.
fiihrt,” deren Erzielung sich die Genossenschaften in unserem
Lande als Aufgabe gesetzt haben.

Nach einem kurzen historischen Riickblick sollen in fol-
gendem einige mehr technische Fragen erldutert werden.

Die englische Baugenossenschaftsbewegung ist dlter als
alle kontinenten Bewegungen. Schon 1781 wurde in Bir-
mingham ein Bauverein gegriindet, dem in den folgenden
Jahrzehnten Hunderte andere folgten. Es ist nicht von un-
gefdhr, dass gerade zurzeit der franzosischen Revolution
weitsichtige englische Staatsménner die grosse soziale und
kulturelle Bedeutung des eigenen Hausbesitzes moglichst
vieler Staatsbiirger bekannte. So bestanden 1850 im Vereinig-
ten Konigreich mehr als 2000 Vereine. Wéhrend bis dahin
die Vereine sogenannte «terminating-Societies waren, d. h.
Vereinigungen, die aus einer beschrinkten Anzahl von Mit-
gliedern bestanden und aufgelosts wurden, wenn jedes Mit-
glied den Betrag des eingezahlten Kapitals, auf das er An-
spruch hatte, einbezahlt bekommen hatte, wurde zum ersten
Male um 1846 der Plan einer sogenannten «Permanent So-
ciety> entwickelt. Eine solche Vereinigung ist wie der Name
besagt «bleibend» Sie 16st sich nicht auf nach einer bestimm-
ten Zeit, beschrinkt auch nicht die Hohe des auszugebenden
Anteilscheinkapitals. Dank dieser Form von Bauvereinigun-
gen nahm das englische Baugenossenschaftswesen eine sonst
nirgends gekannte Entwicklung.

Die Einfiihrung dieser <permanent Societies» verdankt
man vor allem der Erkenntnis dass die Mitglieder von Bau-
vereinigungen in zwei voneinander unterschiedene Klassen
getrennt sind:

a. Nicht leihende Mitglieder, die ihr Geld nur investie-
ren.



	Der Begriff der Gemeinnützigkeit

